
Sie profitieren als Rechtsanwalt, Notar, Betrei-
bungsbeamter, Richter, Treuhänder, Revisor, 
Sachwalter und Liquidator.

Die Konzeption der Reihe
Es gibt mit dem Basler Kommentar bereits einen 

exzellenten Kommentar aus dem Hause Helbing 
Lichtenhahn. Die neue Reihe «Kurzkommentar» 
ergänzt dieses Angebot optimal. Sie 

- unterstützt allgemein tätige Praktikerinnen und 
Praktiker als Werk des ersten Zugriffs bei der 
täglichen Fall-Lösung;

- erläutert das jeweilige Gesetz knapp, konzise und 
praxisbezogen;

- legt den Fokus auf das «Grundgerüst» der aktuellen 
Rechtsprechung;

- ist besonders gut lesbar durch eine klare Gliede-
rung, ein angenehmes Schriftbild und die Verwen-
dung einer Schmuckfarbe;

- stellt Herausgeber und Autoren an Ihre Seite, die 
mit ihren praktischen Erfahrungen als Anwälte, 
Richter, Notare oder Dozierende die Kommentie-
rungen bereichern.

Der neue Kurzkommentar zum SchKG
– was zeichnet ihn aus?
Ganz einfach: Er bietet in kompakter Form einen 
schnellen Zugriff auf das Schuldbetreibungs- und 
Konkursrecht. In knapper und übersichtlicher Form 
werden die wesentlichen Fragestellungen analysiert 
und die wichtigsten Argumente und Gegenargu-
mente zu zahlreichen umstrittenen Punkten für die 
Praxis verfügbar gemacht. Neben dem neuen 
Bundesgerichtsgesetz (BGG) haben insbesondere 
auch die inskünftige Schweizerische Zivilprozessord-
nung sowie internationale Aspekte in die Kommen-
tierungen Eingang gefunden. Der Schwerpunkt der 
Erläuterungen liegt auf einer sorgfältigen Auswahl 
der Rechtsprechung. Zitiert wird insbesondere die 
grundlegende Judikatur. Das Schrifttum wird dort 
herangezogen, wo es zur Vervollständigung der 
Argumentation notwendig ist, oder wo die Judikatur 
noch nicht gefestigt erscheint. Abgedruckt werden 
auch die wichtigsten Verordnungen zum SchKG.

Für die schnelle Problemlösung. 
Der neue Kurz-Kommentar zum SchKG.
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Betreibung auf Konkurs

Peter Diggelmann
Heinrich Andreas Müller

F Ü N F T E R T I T E L

I. Ordentliche Konkursbetreibung

Zunächst prüft das Betreibungsamt, ob der Gläubiger über einen noch
gültigen Zahlungsbefehl verfügte, als er das Fortsetzungsbegehren stell-
te (vgl.die Komm. zu Art.88 Abs.2). Innert eines Monats ab Zustellung
eines Pfandausfallscheins genügt dieser als Grundlage (Art.158 Abs.2).

Ferner muss ein Rechtsvorschlag rechtskräftig beseitigt sein (Art.79ff.).
Dabei ist zu beachten, dass ein Entscheid über die Rechtsöffnung zwar
seit dem 1.1.2007 neu mit der Beschwerde in Zivilsachen beim BGer an-
gefochten werden kann (Art.72 Abs.2 lit.a BGG), dass diese Beschwerde
aber nicht von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung hat (Art.103
BGG). Das gleiche gilt zum Teil für kant. Rechtsmittel (etwa § 272 Abs.2
Ziff.3, § 281 und 286 ZPO/ZH), und auch für die Schweizerische Zivilpro-
zessordnung ist vorgesehen, nur die Beschwerde zuzulassen (Art.305
lit.a Ziff.3 und Art.316 lit.a E-ZPO), welche keine aufschiebende Wirkung
hat (Art.323 E-ZPO). Das Fortsetzungsbegehren kann daher gestellt wer-
den, auch wenn noch die Frist für eine Beschwerde läuft, und selbst wenn
diese ergriffen wurde – so lange nur keine aufschiebende Wirkung ge-
währt worden ist (BGE 130 III 657, 101 III 40). Es ist Sache der Rechts-
mittelinstanz, allenfalls des Schuldners, das Amt über die Gewährung der
aufschiebenden Wirkung zu informieren, und das Amt kann vom Gläubi-

Art.159
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ger nicht mehr verlangen als die Vorlage eines Rechtsöffnungsentscheides
im Original. Wurde lediglich provisorische Rechtsöffnung erteilt, so kann
keine Konkursandrohung erlassen werden: Stattdessen kann der Gläu-
biger die Aufnahme des Güterverzeichnisses verlangen (Art.83 Abs.1,
Art.162). Gleiches gilt für den Fall einer Notstundung (Art.343).

3 Zum Vorgehen, wenn ein Rechtsvorschlag durch ausserkantonales Urteil
aufgehoben worden ist vgl. Jaeger /Walder /Kull /Kottmann, Art.161
N2. Das Problem wird mit der Schweizerischen ZPO obsolet (vgl. die
Komm.zu Art.79 und 81; ferner Botschaft ZPO, 7382 und 7521.

4 Die Konkursandrohung ist entbehrlich in den Fällen der Konkurseröff-
nung ohne vorgängige Betreibung (dazu Art.190ff.).

5 Die Konkursandrohung ist der letzte Schritt im Verfahren, der gegebenen-
falls an einem neuen Ort durchzuführen ist (Art.53). Sie muss am ordent-
lichen Betreibungsort erfolgen (Art.52). Die Betreibung kann bis und mit
Konkursandrohung durchgeführt werden, auch wenn das Gericht eine
Klage i.S.v. Art.85a Abs.2 als sehr wahrscheinlich begründet beurteilt.

6 Auf welchem Weg die Betreibung fortgesetzt wird, entscheidet das Be-
treibungsamt von Amtes wegen (BGE 115 III 90). In erster Linie ist hier
auf die Kommentierung der Art.39ff. zu verweisen, und es sei daran er-
innert, dass seit dem 1.7.2007 Trusts als Betreibungssubjekte anerkannt
sind und auf Konkurs betrieben werden (Art.284a). Die Wahl der Kon-
kurs- an Stelle der Pfändungsbetreibung stellt einen Nichtigkeitsgrund
i.S.v. Art.22 dar (BGE 120 III 106). Ausnahmsweise kann eine zu Unrecht
erfolgte Konkurseröffnung wegen des entstandenen Vertrauens aller Be-
teiligten gleichwohl nicht mehr in Frage gestellt werden (BGE 100 III 23);
vgl.auch Art.171 N 5. 

7 «Unverzüglich» heisst ohne Verzug. Das Amt muss am selben oder am
nächsten Tag handeln. Die Konkursandrohung ist eine Betreibungshand-
lung i.S.v. Art.56ff., die in geschlossenen Zeiten, in den Betreibungsferien
und bei Rechtsstillstand nicht ergehen kann; vgl.Art.56 N19.

8 Die Konkursandrohung kann mit Beschwerde angefochten werden
(Art.17f.). Der letztinstanzliche kant. Entscheid ist ein Endentscheid i.S.v.
Art.90 BGG und unterliegt der Beschwerde in Zivilsachen an das BGer
(BGer vom 13.12.2007, 5A 421/2007).

9 Vgl.auch die Komm.der teilweise gleichen Fragestellungen bei Art.89.
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I. Ziff.1

1 Wenn «die Angaben des Betreibungsbegehrens» verlangt sind, wird da-
mit auf Art.67 verwiesen. Zusätzlich sind (obwohl im Gesetz nicht aus-
drücklich erwähnt) die bisher aufgelaufenen Betreibungskosten aufzu-
führen, denn der Schuldner muss genau wissen, mit welcher Zahlung er
den Konkurs abwenden kann. Zu den Betreibungskosten gehören die
Kosten der Rechtsöffnung einschliesslich einer Prozessentschädigung an
die Gegenpartei, nicht aber die Kosten und die Entschädigung aus dem
ordentlichen Prozess. 
Bisweilen gehen in der Konkursandrohung Kosten vergessen, oder es
fehlt der Zins. Der Schuldner kann dann mit einer objektiv ungenügen-
den Zahlung die Konkurseröffnung einstweilen verhindern. Umgekehrt
kann eine Position zu viel oder zu hoch aufgeführt sein. Dann kann der
Schuldner mit der richtigen Zahlung die Konkurseröffnung verhindern;
die falsche Angabe ist nichtig und bedarf keiner Korrektur durch Be-
schwerde; vgl. auch Art.172 N3–5. Ob die Konkursandrohung als Ganzes
nichtig ist (SchKG II-Ottomann, Art.160 N1; gleich SchKG-Staehelin,
Erg.bd., Art.159 und 160, unter Hinweis auf kant.Entscheide), hat das
BGer noch nicht entschieden. Sind zwischen Zahlungsbefehl und Kon-
kursandrohung Teilzahlungen erfolgt, so ist der noch offene Betrag in die
Konkursandrohung aufzunehmen.

II. Ziff.2

2 Bei unbefangener Lesart der Bestimmung kann nur das Datum gemeint
sein, welches das Amt auf das Dokument setzte, als es den Schuldner zur
Zahlung aufforderte (a.M. SchKG II-Ottomann, Art.160 N4: massgebend
sei das Datum der Zustellung). Entscheidend ist, dass kein Zweifel über
die Forderung besteht. 

III. Ziff.3

3 Der für den Schuldner wesentlichste Inhalt des Dokumentes ist der Hin-
weis, dass der Gläubiger mangels Zahlung nach 20 Tagen das Konkurs-
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